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und seiner Kinder nicht mehr als seine eigene Not erklärt werden könne. —
Die Nichtigkeitsbeschwerde wurde indessen vom zürcherischeu .Kassationsgericht
unterm 23. April 1917 abgewiesen, weil A. E. von der Pflicht, für den

Unterhalt von Frau und Kindern aufzukommen (Art. U!l> Z.G.B.), auch durch
eigene Not nicht befreit war. Da er dieser Pflicht nicht nachkam, mußten Frau
und Kinder von der Klägerin unterstützt werden', sie trat daher an seine
Stelle. Daß nach Art. 328 und 329 die Unterstützungspflicht der Geschwister auch
in einem solchen Falle begnindet ist, hat die staatsrechtliche Abteilung des
Bundesgerichts in einem Entscheide i. S. Gisler als zutreffend erklärt. Auch wenn
indessen von diesem buudesgerichtlichen Urteil abgesehen wird, würde der
angefochtene Entscheid nicht klares Recht verletzen, da eine verschiedene Auslegung der
Art 328 und 329 als möglich erscheint.

Schweiz. Eine Streitfrage betr. das Kriegs notkonkor-
d a t. Das Bundesgericht hatte im Jahre 1917 in einer zwischen zwei Kantonen
hängigen Streitfrage die Bestimmung des Art. 1, Abs. 2, des Konkordatstextes
zu interpretieren, wonach die Wehrmannsunterstützung von der Vereinbarung
„nicht berührt wird". Diese Bestimmung war vom Heimatkanton einer bedürftigen

Wehrmannsfamilie dahin ausgelegt worden, daß er nicht verpflichtet sei,

dem Wohnortskanton die von letzterem neben der gesetzlichen Wehrmannsunterstützung

für Hülfeleistung zugunsten jener Familie aufgewendeten Kosten zur
Hälfte zu vergüten, wie die Vereinbarung dies vorschreibt. Nach dem Wortlaut
der Vereinbarung kann aber jener für die Wehrmannsunterstützung stipulierten
Ausnahme keine andere Bedeutung beigemessen werden, als daß gemäß dem

Willen der vertragschließenden Teile die den Behörden des Wohnsitzkantans
durch Art. 24 der Militärorgauisation überbundene Verpflichtung zur Tragung
Von ^ der Kosten der gesetzlichen Wehrmannsunterstützung keine Aenderung
erleidet, bezw. daß für diesen ihm überbundenen Kostenanteil der Wohnsitzkanton
vom Heimatkanton des Wehrmannes eine Beitragsleistung nicht beanspruchen
kann. Die vertragsgemäße Beitragsleistung des Heimatkantons an die dein

Wohnsitzkantou über die gesetzliche Welnnnannsunterstützung hinaus erwachsenden
Unterstützungsauslagen kann dagegen nicht verweigert werden.

Der Bundesrat hat seinen Entscheid in diesem Sinne getroffen. 8t.
Bern. S tadtber nische Arbeits- und Gewerbe zentrale.

Der Bericht über das Arbeitsjahr 1917, den der Präsident, Herr Armeninspektor
Pfarrer Lörtscher, an der Vereinsversammlung erstattete, bestärkte die Anwesenden

aufs neue in der Ueberzeugung, daß das, was der Verein erstrebt — durch
den Krieg in Not geratenen Frauen und Töchtern Hülfe zu bringen, nicht durch

» Almosen, sondern durch Beschaffung von Arbeitsgelegenheit und Anlernung zur
Arbeit ^ etwas durchaus Notwendiges ist und es je länger desto mehr sein wird.
Die Betriebsrechnung vorzeigte Fr. 31,337. 43 an Einnahmen und Fr. 39,751.13
an Ausgaben! daß sie dies Mal mit einem kleinen Aktivsaldo abschloß, ist lediglich

dem rein zufälligen Umstand zu verdanken, daß die Subventionen von
Behörden, Korporationen und Privaten im Berichtsjahre etwas reichlicher flößen
sFr. 5421. 49). Der Erlös aus den Arbeiten erreichte den Betrag von Fr. 23,529.98
und an Löhnen wurden Fr. 15,277.75 ausbezahlt. 8t.
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